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"Es ist ein Hauptproblem unserer Zeit, eine materiell 
verstandene Privatautonomie neu und wirksam zu 
sichern. In den engen Grenzen, die der Sozialstaat des 
zwanzigsten Jahrhunderts ihr zubilligt, muß sie gegen 
die Gefahr der Aushöhlung durch private Machtbildung 
ebenso geschützt werden, wie gegen die Untergrabung 
durch unmittelbar wirksam werdende soziale und wirt-
schaftliche Abhängigkeit und gegen zu weit getriebene 
staatliche Intervention". 

MeTz, in: Festschrift für Böhm, 1965, S. 258. 



Vorwort 

Die hier vorgelegte Untersuchung stellt die Frage nach Sinn und 
Funktionsvoraussetzungen der Privatautonomie in einer modernen, 
marktwirtschaftlich verfaßten Industriegesellschaft. Höchste Ideen, 
Freiheit und Gleichheit, tragen sie; unbefangener Blick in die Wirklich-
keit zeigt jedoch: Ungleichheit und Unfreiheit verstecken sich hinter 
ihr. Paläoliberaler Glaube an die Ordnungskraft des freien Marktes hat 
ein formales Äquivalenzprinzip zum Maßstab der Vertragsfreiheit er-
hoben, das allgemeine Rechtsgleichheit in reale soziale Ungleichheit 
umschlagen läßt. Jede wirklichkeitsorientierte Analyse muß der Tat-
sache ins Auge sehen, daß Individualautonomie als Mittel zur Gestaltung 
der Rechtsverhältnisse nach dem freien Willen der am Rechtsverhältnis 
Beteiligten in weiten Bereichen der modernen Gesellschaft nicht mehr 
systemgerecht funktioniert. Die Worte Mestmäckers: "Wir haben dar-
über zu entscheiden, ob wir den Wettbewerb zum Instrument spät-
kapitalistischer Feudalsysteme und das Recht der Wettbewerbs-
beschränkungen zur ,Restauration einer Ideologie' entarten lassen" 
(FAZ Nr. 62 vom 14. 3.1970, 8.15) gelten sinngemäß auch für die Privat-
autonomie, deren Mißbrauch als "Instrument spätkapitalistischer Feu-
dalsysteme" nur verhindert werden kann, wenn entweder ihre ideellen 
und sozioökonomischen Funktionsbedingungen: Freiheit und Gleichheit 
aller Privatrechtssubjekte in ausreichendem Maße realisiert sind oder, 
soweit das nicht möglich ist, durch übermachtkontrolle und Gruppen-
autonomie ein Gegengewicht gegen ihre funktionswidrige Inanspruch-
nahme geschaffen wird. 

In den Bereichen, in denen der Wettbewerb als Ordnungsinstrument 
versagt und globale staatliche Intervention zugunsten des sozial Schwä-
cheren als unfreiheitlieh oder ökonomisch unzweckmäßig empfunden 
wird, stellt sich daher die Frage, in welcher Weise durchübergangzur 
Gruppenautonomie und durch konkrete inhaltliche Kontrolle von über-
macht die· funktionsgestörte Individualautonomie umhegt, gestützt und, 
soweit erforderlich, ersetzt werden kann, um doch noch auf Umwegen 
wenigstens die mit der Einräumung von Privatautonomie verfolgten 
Zwecke möglichst weitgehend zu realisieren. Im Wirtschaftsrecht ist 
diese Frage unter wechselnden Schlagworten (vom statischen Gleich-
gewichtsmodell des vollkommenen Wettbewerbs zum dynamischen, 
funktionsfähigen Wettbewerb, Strukturoptimierung durch Marktgegen-
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gewichts- und Marktnebengewichtskartelle, durch Gruppen- und Stu-
fenwettbewerb) seit Jahren lebhaft diskutiert worden. Der Arbeits-
markt, der im Gegensatz zu den übrigen Märktenaufgrund der sozial-
geschichtlichen Entwicklung aus der Wettbewerbsordnung grundsätzlich 
ausgeklammert ist, ist das bekannteste und bedeutsamste Modellbeispiel 
für einen solchen Versuch, der deshalb in dieser Arbeit als Paradigma 
analysiert wird. 

Der auf den Fabrikarbeiter angewandte "abstracte Begriff der indi-
viduellen Freiheit" hatte diesen "unter dem Scheine einer Freiheit dem 
Despotismus des Capitals schutzlos preisgegeben" (Bluntschli, All-
gemeines Staatsrecht, 1851, S. 96, 634). In der unveränderten rechtlichen 
Einordnung des Arbeitsvertrages als "Gesindemiete" im deutschrecht-
lichen und als "locatio conductio operarum" im pandektenwissenschaft-
lichen Schrifttum brachte die Privatrechtswissenschaft ihr Unverständ-
nis und Desinteresse für die schwierige wirtschaftliche und soziale Lage 
des vierten Standes im frühkapitalistischen Wirtschaftssystem unüber-
sehbar zum Ausdruck; sie ließ sich in ihrem durch Aufklärung und fran-
zösische Revolution gerade erst gewonnenen Glauben an die rechtliche 
Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger durch die Realität wirtschaft-
licher Unfreiheit und Ungleichheit der Arbeiterklasse nicht irre machen. 
Mit der sozialen Lage des vierten Standes ist "eine bestimmte rechtliche 
Wirkung nicht verbunden", heißt es im "System des gemeinen deutschen 
Privatrechts" (Bd. 111, 1855, S. 5) von Beseler, das hier exemplarisch 
zitiert sei. Die Anerkennung von Freiheit und Gleichheit des Indivi-
duums erwies sich so als "Danaergeschenk" (Krause, JuS 1970, S. 318}, 
als unübersteigbare rechtsideologische und -systematische Schranke auf 
dem Wege zu wirklichem sozialem Schutz des Arbeiters. Das "Kommuni-
stische Manifest" von 1848 verhallte im juristischen Schrifttum un-
gehört. Umsonst wies Karl Marx (MEW, Bd. VI, S. 399) darauf hin, 
daß die Arbeitskraft "eine eigentümliche Ware (sei), die keinen anderen 
Behälter hat als menschliches Fleisch und Blut". Das Gefühl, die Privat-
autonomie im Rechtssystem begrifflich-logisch umfassend verankert zu 
haben, ließ die damals herrschende, "hoch über den Wolken schwebende", 
weil die Folgen rechtlicher Entscheidung in der Wirklichkeit aus dem 
Prozeß der Normanwendung extrapolierende, allein aus der Logik der 
Begriffe und ihres Systems folgernde Lehre vergessen, nach den Vor-
aussetzungen zu fragen, unter denen Privatautonomie in der Realität 
als Selbstbestimmungsordnung funktioniert und, soweit diese Voraus-
setzungen nicht gegeben bzw. herstellbar sind, dafür zu sorgen, daß die 
wünschenswerten Resultate der Privatautonomie durch Konnex- und 
Supplementärinstitute möglichst weitgehend erreicht werden. Vertrags-
freiheit und Individualautonomie sollen dadurch gerade nicht in ihrer 
Freiheitsfunktion, sondern in ihrem "zweckfreien und damit freiheits-
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schädigenden Rigorismus" (Fikentscher) abgebaut werden. Zahlreiche 
wirtschafts-und gesellschaftsrechtliche Monographien (Kronstein, Böhm, 
Biedenkopf, Mestmäcker, Großfeld, Rehbinder, M. Wolf) haben die Ge-
fährdung der wirtschaftlichen und politischen Freiheit durch den Ge-
brauch eben dieser Freiheit und durch Aushöhlung der die Freiheit 
schützenden Institutionen analysiert. Im Arbeitsrecht ist diese Analyse 
bislang ausgeblieben. 

Als einziger zog Bluntschli, seiner Zeit damit um fast ein halbes 
Jahrhundert voraus, aus der Zulässigkeit der Arbeit im Herrschafts-
verband der Fabrik die Konsequenz, daß es der "Organisation des 
Fabrikstandes" und der staatlichen Sicherung seiner Rechte bedürfe, um 
der Verelendung und Ausbeutung des Proletariats ein Ende zu setzen. 
Und Otto von Gierke (Das Deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 1, 1868, 
S. 1030 ff.) rief, in Frontstellung sowohl gegen kommunistische wie 
gegen liberalistische Doktrinen, die besitzlosen Klassen dazu auf, durch 
"Association der unverbundenen Atome" "neue, freiere, höhere Orga-
nismen" zu bilden, um so ihre wirtschaftliche Persönlichkeit im kapi-
talistischen System wiederzugewinnen. Das sei für die Geschädigten 
der industriellen Revolution ein unvermeidlicher "Akt der Notwehr 
gegen das Überwiegen der Kapitalunternehmungen". Die in der Folge-
zeit mit dem Ziel der Wiederherstellung der gestörten Gleichgewichts-
lage am Arbeitsmarkt entstandenen gewerkschaftlich-genossenschaft-
lich organisierten Zusammenschlüsse konnten dem Staat das Recht 
abtrotzen, für ihre Mitglieder gleiche und allgemeine Mindestarbeits-
bedingungen unabdingbar festzulegen. "Ohne Zutun der Gesetzgeber 
rein naturwüchsig" (Lotmar) mußte sich der Tarifvertrag als "frei empor-
gewachsenes, wundervoll reiches Volksrecht" (Sinzheimer) durchsetzen. 
Individualautonomie besteht seitdem nur noch im außer- und übertarif-
lichen Bereich. 

Das Nebeneinander von individueller und kollektiver Autonomie, 
von Außenseiterfreiheit und Gruppenmacht hat sich indes in vieler 
Hinsicht als recht prekär und instabil erwiesen. War den Gewerk-
schaften die Freiheit des als "Trittbrettfahrer" und "Schmarotzer" dif-
famierten, unorganisierten Außenseiters nicht selten ein Dorn im Auge, 
so suchten die Arbeitgeber über den individueller Vereinbarung ver-
bleibenden Spielraum soweit wie nur möglich die Herrschaft über die 
betrieblichen Arbeitsbedingungen Zurückzugewinnen und sich der Rich-
tigkeitsgewähr des Aushandeins dieser Bedingungen mit einem gleich-
starken Partner zu entziehen. Das mit Rücksicht auf die ertrags-
schwächeren Betriebe notwendig niedrigere Niveau der Verbands-
tarifverträge schuf die Basis für einseitig gewährte und über 
Widerruf und kollektive Kündigung bei "Bedarf" wieder entzogene 
über- und außertarifliche Allgemeine Arbeitsbedingungen, für arbeits-
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platzwechselerschwerende Rückzahlungsklauseln bei Gratifikationen, 
für Schwangerschaft und Krankheit pönalisierende Anwesenheits-
prämien. Der Öffentlichkeit ist dies durch die gewerkschaftlichen Forde-
rungen nach "betriebsnaher" Tarifpolitik besonders sichtbar geworden. 
Im "Spiegel" (Nr. 17 vom 20. 4.1970, S. 84) heißt es: "Die (sc.: durch das 
System der Verbandstarifverträge bei den Großfirmen) eingeplanten, 
aber gesparten Beträge machten es den Unternehmen möglich, eine 
hausinterne Lohn- und Gehaltspolitik zu treiben. Je nach der Lage auf 
dem Arbeitsmarkt konnten sie die Tariflöhne freiwillig aufstocken oder 
mit Sozialzugaben, etwa Wegegeld oder Jahresbonus anreichern. 
Anspruch auf das dadurch erreichte Effektiveinkommen besaßen die 
Arbeitnehmer nicht. Zwar pflegten die großen Chemiekonzerne mit dem 
Betriebsrat über die Firmenzugaben sogenannte Betriebsvereinbarun-
gen abzuschließen, stets aber wurde dort vermerkt, daß die Zugaben 
gestrichen werden könnten, wenn sie angesichts der allgemeinen 
Geschäftslage nach Meinung des Managements nicht mehr am Platze 
seien. Wie schmerzlich dieser Mangel an rechtlicher Garantie ist, mußten 
in der Rezession Tausende von Arbeitnehmern erfahren. Sie verloren 
teilweise ein volles Viertel ihrer Einkommen, weil die Firmenbosse die 
übertariflichen Zulagen köpften." Mit Hilfe dieser übertariflichen 
Manövriermasse, die in einzelnen Branchen zwischen zwanzig und 
sechzig Prozent der effektiv gezahlten Löhne und Gehälter liegt, ist ein 
weites Feld einzelvertraglich geregelter Allgemeinregelungen entstan-
den, das dem Einfluß des einzelnen Arbeitnehmers faktisch entzogen ist 
und- nach Meinung vieler- dem Einfluß der Koalitionen in Beruf und 
Betrieb rechtlich entzogen sein sollte. 

Stellt einseitige Eigennützigkeit der Allgemeinen Arbeitsbedingungen 
(ebenso wie bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen) eine durch Inhalts-
kontrolle auszugleichende Spannungslage zum Prinzip der Privatauto-
nomie her (s. dazu die §§ 6 f'f. der Arbeit), so bringt ihre Allgemeinheit sie 
in Spannung mit dem Prinzip der Kollektivautonomie (s. dazu die 
§§ 10 f'f. der Arbeit). Gegen fortdauernden und intensiven Widerstand 
eines Teils der juristischen Literatur mußte die Rechtsprechung die 
Aushöhlung der Kompetenzen und Mitbestimmungsrechte der Kollek-
tivparteien durch Oberdeckung mit kollektivrechtsresistenten All-
gemeinen Arbeitsbedingungen verhindern. Wer sich der Aufgabe stellt, 
auch im Bereich der Allgemeinen Arbeitsbedingungen "materiell ver-
standene Privatautonomie" wirksam zu sichern, muß, weil der einzelne 
Arbeitnehmer faktisch-real zu schwach ist, um auf die inhaltliche 
Gestaltung der Allgemeinen Arbeitsbedingungen Einfluß zu nehmen, 
diese in das Wertungssystem der Kollektivautonomie prinzipiell mitein-
beziehen. Nach Aufdeckung der Irrtümer des klassischen Liberalismus 
kann niemand eine solche Einbeziehung mehr mit dem irrealen Wunsch-
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bild nach vollkommener individueller Autonomie bekämpfen. Er müßte 
sich den Vorwurf gefallen lassen, er ziehe die uneingeschränkte Frei-
heit weniger dem Maximum an real erreichbarer Freiheit für alle 
vor. In Bereichen, in denen individuelle Vertragsfreiheit nicht im Sinne 
ihrer normativen Leitidee funktionieren kann und "zum Versteck der 
Ungleichheit" (Adorno, Negative Dialektik, 1966, S. 302) wird, weil ihre 
Funktionsvoraussetzungen nicht gegeben sind, kann die Idee der indi-
viduellen Vertragsfreiheit kein Orientierungsmaßstab für sachgerechte 
Interpretation und Rechtsfortbildung sein. Wer in solchen Bereichen mit 
ihr argumentiert, setzt die abstrakt verabsolutierte Idee über den 
Menschen, dem sie dienen soll. Die Behauptung individueller Freiheits-
beschränkung ist deshalb kein schlüssiges Argument gegen die Einfüh-
rung von Gruppenautonomie und die inhaltliche Kontrolle sozio-
ökonomischer Übermacht in Zonen real verdünnter Freiheit im Interesse 
gleicher Freiheitschancen für alle. So muß, wer für den uneingeschränk~ 
ten Vorrang des Günstigkeitsprinzips gegenüber kollektivrechtlicher 
Regelung eintritt, sich damit auseinandersetzen, daß die deutschen Ge-
werkschaften, ganz anders als etwa die amerikanischen Gewerkschaften, 
von Anfang an bestrebt waren, durch Lohnstrukturnivellierung und 
Lohnschematisierung die Differenz zwischen den niedrigsten Hilfsarbei-
terlöhnen und den höchsten Facharbeiterlöhnen möglichst gering zu hal-
ten und diskriminatorische Lohnunterschiede zu beseitigen (vgl. dazu 
A. Weber, Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, 6. Aufl. 1954, S. 242; 
E. Arndt, Theoretische Grundlagen der Lohnpolitik, 1957, S. 38; H. Lam-
pert, Die Lohnstruktur der Industrie, 1963, S. 179 ff.). Diese sozialpoli-
tische Gestaltungsentscheidung, die sich ganz im Rahmen des Auftrages 
des Art. 9 Abs. 3 GG bewegt, darf nun nicht einseitig durch Aufbau eines 
diese Wertentscheidung negierenden Systems gezielter übertariflicher 
Allgemeinregelungen zerstört werden können, wenn die Garantie beider-
seitiger kollektiver Selbstbestimmung durch Art. 9 Abs. 3 GG nicht 
inhaltsleer werden soll. Allerdings muß die Einbeziehung Allgemei-
ner Arbeitsbedingungen in das System des kollektiven Arbeitsrechts 
mit großer Behutsamkeit geschehen, indem für jede einzelne Pro-
ble:mlage geprüft wird, ob die kollektivarbeitsrechtlichen Wertungen 
der funktionellen Zwitterstellung der Allgemeinen Arbeitsbedingungen 
zwischen Individual- und Kollektivrecht (Individualnorm von "Geburt", 
Kollektivnorm in der Wirkung), etwa bei der Frage des Wirksam-
werdens, der Auslegung, der Anfechtung, der Inhaltskontrolle und der 
Abänderbarkeit gerecht werden. 

Der Verfasser hat sich mit den Fragen, die sich aus der "Gemengelage" 
Allgemeiner Arbeitsbedingungen im Spannungsfeld von Individual- und 
Kollektivautonomie im Tarifrecht ergeben, erstmalig bei Abfassung sei-
ner Dissertation im Jahre 1965 beschäftigt. Hans Carl Nipperdey, sein 
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verehrter Kölner Lehrer, öffnete ihm den Blick dafür, daß Allgemeinen 
Arbeitsbedingungen als "Einbruch" in den Kompetenzbereich der Tarif-
parteien "mit Vorsicht" zu begegnen sei. Vorbereitung und Zuende-
führung der siebenten Auflage des zweiten Halbbandes des von Hans 
Carl Nipperdey bearbeiteten kollektiven Arbeitsrechts führten ihm spä-
ter erneut die Schwierigkeit sachgerechter Einordnung der Allgemeinen 
Arbeitsbedingungen, diesmal vor allem im Bereich des Arbeitskarnpf-
und Betriebsverfassungsrechts, vor Augen. Meine 1969 erschienene 
Schrift über: "Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit" war 
ein vorbereitender Versuch, der Problematik von einem Pol aus, nämlich 
durch Bestimmung des Inhalts des Grundrechts der Koalitionsfreiheit 
(Art. 9 Abs. 3 GG) und seiner unterverfassungsgesetzlichen Konkretisie-
rungen näher zu kommen, entbehrten doch bislang alle Aussagen über 
Sinn und Tragweite der Koalitionsautonomie hinsichtlich ihrer Beweis-
führung der verfassungsrechtlichen Stringenz, weil sie ohne Kenntnis 
und Auseinandersetzung mit den entwickelten allgemeinen Lehren der 
Grundrechtsdogmatik und Grundrechtsinterpretation erfolgten. Die Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Mai 1970 (AP Nr. 
16--18 zu Art. 9 GG) haben die dogmatische Ergiebigkeit und Prognose-
kraft des dort auf der Grundlage der vorhandenen Interpretamente des 
Bundesverfassungsgerichts zu Art. 9 Abs. 3 GG entwickelten Systems 
der kollektiven Koalitionsfreiheit bestätigt. 

Herr Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, der durch seine Monographie 
über die "Grenzen der Tarifautonomie" (1964) das Verhältnis von staat-
licher und koalitionsrechtlicher Normsetzungskompetenz auf dem Ge-
biete des Arbeitsrechts erstmalig ausgelotet und als Zuständigkeitskon-
flikt diagnostiziert hatte, gab mir als Assistenten an seinem Bochumer 
Lehrstuhl großherzig Gelegenheit, meine Arbeit über das Verhältnis in-
dividualrechtlicher und koalitionsrechtlicher Vereinbarungsbefugnis zu 
Ende zu führen und damit Möglichkeiten zur Verwirklichung materieller 
Privatautonomie nachzuspüren. Dafür sei ihm auch an dieser Stelle herz-
lich gedankt. 

Berlin, im November 1971 F.J.S. 
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Erstes Kapitel 

Einleitung 

§ l Problemstellung 

Im Gegensatz zu den sonstigen Vertragsverhältnissen findet das Ar-
beitsverhältnis seine rechtliche Regelung nicht nur in den von den Ver-
tragsparteienausgehandelten Abmachungen1, den vom Arbeitgeber auf 

1 Individuell ausgehandelte Vereinbarungen spielen im durchschnitts-
typischen Normalfall des Arbeitsvertragsschlusses (anders beim Rechtsver-
hältnis des leitenden Angestellten) erfahrungsgemäß keine nennenswerte 
Rolle. In der Literatur spricht man deshalb vielfach vom "inhaltsleeren 
Arbeitsvertrag" (Rehhahn, ArbuR 1963, S. 238 f.; ähnlich Söllner, Einseitige 
Leistungsbestimmung im Arbeitsverhältnis, 1966, S. 11 ff.; Sinzheimer, Der 
korporative Arbeitsnormenvertrag, Bd. I, 1907, S. 9 ff.). Die folgenden Unter-
suchungen gehen von einem nicht weiter aufgefächerten Begriff des Arbeits-
verhältnisses aus; sie erheben also prinzipiell Anspruch auf Geltung für jedes 
Arbeitsverhältnis. Davon ausgenommen werden lediglich die Arbeitsverhält-
nisse der leitenden Angestellten, der Heimarbeiter und der im Haushalt oder 
in betriebsverfassungsfreien Kleinbetrieben (§ 8 BetrVG) Beschäftigten, da 
deren Arbeitsverhältnisse im kollektiven Arbeitsrecht keine rechte Heimat 
gefunden haben und sich in keiner Kollektivsituation befinden, in die AAB 
Eingang finden und in Kollision mit kollektivvertragliehen Regelungen ge-
raten könnten (vgl. dazu für die leitenden Angestellten sehr klar BGH, 17. 2. 
1969, AP Nr. 137 zu § 242 BGB Ruhegehalt; G. Müller, DB 1967, S. 903, 947 f.; 
für die im Haushalt Beschäftigten Ramm, JuS 1966, S. 223, 225 f.). Nicht unter-
schieden wird im folgenden nach Rechtsform, Größe, Art und Branchen-
zugehörigkeit des Betriebes (oder der Dienststelle), auf den (die) das Arbeits-
verhältnis sachlich bezogen ist, nicht unterschieden wird ferner nach Arbeits-
inhalt, Ausbildung, Einkommenshöhe und Position des einzelnen Arbeitneh-
mers in der vertikalen Betriebshierarchie. Es soll damit nicht bestritten 
werden, daß unter Umständen verfeinerte, dem unterschiedlichen Schutz-
bedürfnis besser Rechnung tragende rechtliche Aussagen möglich sind, wenn 
man die unterschiedliche soziologische Situation etwa des ungelernten Arbeit-
nehmers oder des hochqualifizierten Angestellten im industriellen Groß-
betrieb, in der Landwirtschaft, im Handel oder im Seemannsgewerbe berück-
sichtigte. Indes - es fehlen betriebs- und arbeitssoziologische Untersuchun-
gen, an die gruppenspezifische, nach Betrieb, Stellung und Arbeitsinhalt 
differenzierte Interessenwertungen anknüpfen könnten. Die geltenden 
Arbeitsgesetze (Erstes Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz, Lohnfortzahlungsge-
setz), ebenso die Rechtsprechung (vgl. etwa BAG, 13. 9. 1969, AP Nr. 24 zu 
§ 611 BGB Konkurrenzklausel; BAG, 6. 12. 1968, AP Nr. 8 zu § 75 b HGB; BAG, 
30. 5. 1969, AP Nr. 9 zu § 75 b HGB; BAG, 5. 12. 1969, AP Nr. 10 zu § 75 b HGB), 
suchen zudem bestehende Unterschiede in der rechtlichen Behandlung ein-
zelner Arbeitnehmergruppen immer weiter einzuebnen. Damit wird auch die 
normative Basis für rechtliche Wertungen, die an die unterschiedliche rechts-
tatsächliche Situation des einzelnen Arbeitnehmers anknüpfen, de lege lata 
immer schmaler. 
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Grund seines Direktionsrechts2 einseitig festgelegten Arbeitsbedingun-
gen3 und dem ergänzend hinzutretenden staatlichen Gesetzesrecht, son-
dern vor allem auch in den Inhalts-, Abschluß- und Beendigungsnormen 
der von den Kollektivvertragsparteien abgeschlossenen Gesamtverein-
barungen (Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Dienstvereinba-
rungen)\ mit deren Hilfe das zwischen den Individualvertragsparteien 
bestehende Machtungleichgewicht korrigiert und materiell verstandene 
Privatautonomie auch am Arbeitsmarkt verwirklicht werden soll. Aus 
dem Zusammenspiel rangverschiedener arbeitsrechtlicher Regelungs-
faktoren erwachsen besondere Rechtsprobleme für die vom Arbeitgeber 
betriebs- oder vom Arbeitgeberverband durch Verbandsrichtlinien ge-
bietseinheitlich festgelegten AUgemeinen Arbeitsbedingungen, die so-
genannte arbeitsvertragliche Einheitsregelung5, die Betriebsübung8 

2 Zum Verständnis des Direktionsrechts als einseitiges, durch Unterwer-
fung des Arbeitnehmers bei Vertragsschluß begründetes, sog. ausfüllendes 
(Mutter-) Gestaltungsrecht des Arbeitgebers vgl. Bötticher, Gestaltungsrecht 
und Unterwerfung im Privatrecht, 1964, S. 6 f., 33; Säcker, BB 1966, S. 700 (701) 
m. w. N.; ferner Schnorr von CaroZsfeZd, Die Herrschaft über den Arbeitsplatz 
und das Weisungsrecht des Arbeitgebers -Eine Studie über private Macht, 
in: Festschrift für K. Müller, 1963, S. 585 ff.; anders Adomeit, RdA 1967, S. 297 
(301) zu Fußn. 25, der das Direktionsrecht lediglich als Anspruchserhebung des 
Arbeitgebers aus seinem Recht auf die Arbeitsleistung zu deuten sucht 
(ebenso Frey, DB 1964, S. 298; Schwarz, RdA 1968, S. 241, 248; z. T. auch Hefer-
mehZ, BABl. 1967, S. 310, 315 f.; Böker, Das Weisungsrecht des Arbeitgebers, 
1971, S. 20 ff., 38 ff.; dagegen überzeugend Ostheim, Die Weisung des Arbeit-
gebers als arbeitsrechtliches Problem, in: Verhandlungen des vierten Öster-
reichischen Juristentages Wien 1970, Bd. Ij4, S. 39 ff.; Böttner, Das Direktions-
recht des Arbeitgebers, 1971, S. 57 ff.). 
Auch Adomeit hat seinen Standpunkt offensichtlich in: Rechtsquellenfragen im 
Arbeitsrecht, 1969, S. 99 ff., 104 ff., aufgegeben. Durch Einbeziehung der zwei-
seitigen Gestaltung durch Vertrag in den Begriff des Gestaltungsrechts (so im 
Rahmen seiner normlogischen Theorie Adomeit, Gestaltungsrechte, Rechts-
geschäfte, Ansprüche, 1969, S. 15 ff.) wird die Differenz ohnehin gemildert, zu-
gleich allerdings auch die spezifische Sachproblematik des einseitigen Gestal-
tungsrechts verdeckt. Näher dazu unten § 6 B II 2 b (S. 147 ff.) zu Anm. 43-49. 

3 Vgl. dazu die eingehende Darstellung bei SöZZner, Einseitige Leistungs-
bestimmung im Arbeitsverhältnis, 1966, S. 40 ff., 69 ff.; dazu die kritische Be-
sprechung von Bötticher, ArbuR 1967, S. 321, Säcker, BB 1966, S. 1403 und 
Richardi, RdA 1970, S. 208. 

4 Vgl. näher zum System der kollektiven Einigungen Nipperdey-Säcker, 
AR-Blattei D, Tarifvertrag II Bunter II. 

5 Auch als "vertragliche Einheitsgestaltung der Arbeitsbedingungen durch 
den Arbeitgeber" (BAG, 30. 10. 1962, AP Nr. 1 zu § 4 TVG Ordnungsprinzip) 
oder als "gesamteinheitliche Festlegung allgemeiner Arbeitsbedingungen" 
(BAG, 25. 1. 1963, AP Nr. 77 zu Art. 3 GG; BAG, 26. 10. 1962, AP Nr. 87 zu 
§ 242 BGB Ruhegehalt) bezeichnet. 

6 Die Betriebsübung (Gesamtübung) wird herkömmlich definiert als mehr-
fache vorbehaltlose Gewährung von Sozialleistungen an alle oder an be-
stimmte Gruppen der im Betrieb beschäftigten oder beschäftigt gewesenen 
Arbeitnehmer; vgl. RAG, 23. 2. 1938, ARS 32, S. 236; RAG, 19.11. 1940, ARS 40, 
S. 369 (373); BAG, 9. 3. 1961, AP Nr. 5 zu § 242 BGB Betriebliche Übung; BAG, 
18. 7. 1968, AP Nr. 8 zu § 242 BGB Betriebliche Übung; BAG, 15. 2. 1965, AP 
Nr. 6 zu § 13 BUrlG; BAG, 4. 10. 1956, AP Nr. 4 zu § 611 BGB Gratifikation; 
BAG, 3. 4. 1957, AP Nr. 6 zu § 611 BGB Gratifikation; BAG, 10. 12. 1965, AP 
Nr. 105 zu § 242 BGB Ruhegehalt; Enneccerus-Nipperdey, § 153 IV B 2 a 
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und die Gesamtzusage7• Individualrechtlichen Ursprung mit kollektiver 
Wirkung vereinend, stehen sie, funktionell betrachtet, als Übergangs-
und Mischformen zwischen den individualrechtliehen und den kollektiv-
rechtlichen Gestaltungsfaktoren des Einzelarbeitsverhältnisses8 • 

Das hat in zahlreichen Fällen Literatur und Rechtsprechung veran-
laßt, die Allgemeinen Arbeitsbedingungen als Quasi-Normen kollektiv-
rechtlichen bzw. gesetzlichen Regelungen gleichzustellen. Ihre Ausle-
gung soll sich im Gegensatz zur Interpretation von Individualabreden 
nach den gleichen Grundsätzen richten wie die Auslegung von Kollek-

(S. 951); Staudinger-Nipperdey-Neumann, § 611 Anm. 204; Seiter, Die Betriebs-
übung, 1967, S. 73 ff.; Mengel, Die betriebliche Übung, 1967, S. 15 ff. ; Füllkrug, 
Die betriebliche Übung als Erscheinung des Rechtes der Betriebsgemeinschaft, 
Diss. Köln 1969, S. 3 ff., allem. w. N.; näher dazu unten § 4 (S. 117 ff.). 

7 In Anlehnung an die Terminologie Hilgers (Das betriebliche Ruhegeld, 
1959, S. 38 ff., 51 ff.) hat der Dritte Senat das BAG in einer Entscheidung vom 
12. 3. 1963 (AP Nr. 90 zu § 242 BGB Ruhegehalt) diesen ansprucherzeugenden 
Tatbestand wie folgt umschrieben: "Das an die ganze Belegschaft oder an die 
Gruppe der Bedachten gerichtete einseitige Ruhegeldversprechen des Arbeit-
gebers ist ein in der Praxis seit langem geläufiger Verpflichtungstatbestand. 
Vom Arbeitgeber einseitig erlassene Ruhegeldordnungen, Versorgungsricht-
linien oder ähnliche betriebliche Regelungen bestehen in zahlreichen Betrie-
ben und bilden die Rechtsgrundlage für die betriebliche Altersversorgung. 
Es handelt sich hierbei um eine Gesamtzusage, d. h. um eine Willenserklärung 
des Arbeitgebers, durch die dieser sich verpflichtet, seinen Arbeitnehmern nach 
Maßgabe der aufgestellten Ordnung die vorgesehenen Leistungen zu gewäh-
ren. Eine solche Zusage bindet den Arbeitgeber, wenn dieser sie in geeigneter 
Form im Betriebe bekanntgegeben hat." In einer Entscheidung vom 30. 10. 
1962 (AP Nr. 85 zu § 242 BGB Ruhegehalt) hatte derselbe Senat es noch offen 
gelassen, ob die rechtliche Wirkung der betrieblichen Übung "als schlüssig 
erklärtes und vom Arbeitnehmer nach § 151 BGB angenommenes Vertrags-
angebot oder als einseitige den Arbeitgeber bindende Zusage" zu erklären sei 
(ebenso erneut wieder in einem Urteil vom 12. 7. 1968, AP Nr. 128 zu § 242 
BGB Ruhegehalt), nachdem er zwischenzeitlich wieder in die "konservative" 
Begründung der stillschweigenden Vereinbarung (s. Fußn. 29-31) einge-
schwenkt war; vgl. Urt. v. 17. 5.1966, AP Nr. 110 zu§ 242 BGB Ruhegehalt mit 
krit. Anm. von Bötticher. Erstmals taucht der Begriff der Gesamtzusage in 
einer Entscheidung des Ersten Senats des BAG vom 26. 10. 1962 (AP Nr. 87 zu 
§ 242 BGB Ruhegehalt) auf; vgl. das Zitat in Fußn. 16. Näher dazu unten 
§ 15 (S. 460 ff.). 

8 Vgl. statt aller G. Schnorr, Die für das Arbeitsrecht spezifischen Rechts-
quellen, 1969, S. 20 f., 60 f.; Wlotzke, RdA 1963, S. 1 (6); Adomeit, S. 114; 
G. Hueck, in: Festschrift für Molitor, 1962, S. 203 (207 f.): Betriebsübung und 
vertragliche Einheitsregelung seien "kollektiv orientierte Vorgänge. Denn die 
Betriebsübung beruht ihrem Wesen nach gerade darauf, daß durch ständigen 
Brauch im Betrieb allgemeine oder doch für eine ganze Arbeitnehmergruppe 
einheitliche und damit kollektive Regeln entstanden sind. Die vertragliche 
Einheitsregelung setzt eine solche kollektive Ordnung zwar nicht voraus, läßt 
sie aber durch die einheitliche Vertragsgestaltung entstehen und ist damit im 
Ergebnis ebenso, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt wie die Betriebsübung, 
kollektivbezogen. Diese eigentümliche Verbindung von individuellen und kol-
lektiven Elementen läßt die Betriebsübung und die vertragliche Einheitsrege-
lung gesonderte Plätze einnehmen zwischen den nur kollektiv geprägten For-
men des Tarifvertrages und der Betriebsvereinbarung einerseits und dem rein 
individuellen Einzelarbeitsvertrag andererseits". Eingehend dazu unten § 3 B 
II (S. 96 ff.). 

3 Säcker 


